
Gabi Gebühr
Fraktionsvorsitzende

SPD Fmktion imRat der Gemeinde
Ostbevem
Gemeinde Ostbevern
Herrn Bürgermeister Hoffstädt

an die Fraktionsvorsitzenden von CDU, FDP und

Grunen im Rat der Gemeinde Ostbevern

an die Damen und Herren des Rates

Bleiberechtsregelung für langi ährig in Deutschland geduld{c{usländer
l.'

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr -qeehrte Damen und Herren,

hiermit beantraE die SPD-Fraktion, dass der Rat der Gemeinde Ostbevern in der Ratssitzung

am 20. 06. 06 folgende Resolution verabschiedet.

,per Rat der Gemeinde Ostbevern fordert die Landesregierung auf, sich auf Landes- und

Bundesebene dafirr einzusetzen, dass fur langjährig in Deutschland geduldete Menschen

umgehend eine humanitäre Bleiberechtsregeiung geschaffen wird. "

Begründung

Das geltende Aufenthaltsgesetz hat die Erwartungen im Hinblick auf eine gesicherte Situation

langiährig in Deutschland geduldeter Menschen nicht erfi.illt. Eine restriktive

Anwendungspraxis fuhrt dazu, dass nur wenige Betrof[ene einen gesicherten

Aufenthaltsstatus erlangen. Infolgedessen lässt sich eine härtere Abschiebungspraxis

feststellen. Oft handelt es sich um Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und

hier ein neues Zuhause gefunden haben. Ihre Kinder sind entweder in ganz jungen Jahren

hergekommen oder hier geboren. Die Kinder haben hier den Kindergarten und die Schule

besucht. Das Herkunftsland der Eitern ist ihnen fremd, ihre Heimat ist Deutschland! Wir

haben die Verpflichtung für alle Bürgerinnen und Bürger Verhältnisse zu schaffen, die ein

menschenwürdiges Leben ermöglichen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder

Hautfarbel In einer Reihe von Kommunen, z.B. in Münster sind ähnliche Resolutionen

verabschiedet worden. Der deutsche Flüchtlingsrat, caritative Einrichtungen, Vereine,

Verbände, Kirchelind Parteien setzen sich für ein humanitäres Bleiberecht ein. Wir bitten Sie,

helfen Sie mit! Zuihrer Information finden Sie beigefi-rgt eine Information von Pro Asyl zur

Situation von geduldeten Flüchtlingen in Deutschland.

lt der Genteinde Ostbevern

svorsitzende)

SPD



ln Deutschland Schutzesuchtz
Kinder in Abschiebun
ln  Deutschland werden Kinder und Ju-

gendliche inhaftiert, ohne eine Straftat

begangen zu haben.  lhr  e inz iges Ver-

gehen besteht  dar in,  n icht  f re iwi l l ig  in

d ie Länder zurückkehren zu wol len.  aus

denen s ie vor  Armut,  Hunger,  Kr ieg,  Ge-

walt und Verfolgung geflohen sind. Viele

von  i hnen  haben  i n  de r  He ima t  i h re  An -

gehör igen ver loren.  Andere wurden von

ihren verzweifelten Eltern auf den lan-

gen Weg nach Europa geschickt  in  der

Hoffnung, dort ohne Angst und Verfoi-

gung leben zu können.

Der Weg in d ie Festung Europa is t  s ter-

n ig.  Den wenigsten,  d ie h inein und wet-

ter  nach Deutschland gelangen,  wi rd

zugestanden,  dauerhaf t  h ier  leben zu

dürfen.  Schuld daran is t  unter  anderem

die restriktive Asylpraxis in Deutsch-

land,  d ie unbegle i teten Minder jähr igen

kaum eine Chance auf  Schutz b ietet .

Häuf ig endet  d ie Suche nach e iner  s t -

cheren Zukunf t  h inter  den kal ten Mau-

ern e ines Gefängnisses.  Wei l  s ie in

Deutschland unerwünscht  s ind und in

ihrem Herkunf ts land keine Perspekt ive

mehr haben,  werden Kinder zu Abschie-

bungshäf t l ing en.

Weggesperrt zum Abtransport

Die Abschiebungshaf t  s te l l t  e inen

schwerwiegenden Eingr i f f  in  d ie per-

sönl ichen Fre ihei tsrechte der  Betrof fe-

nen dar :  Sie werden e ingesperr t  und

den st r ik ten Regeln e iner  Just izvol l -

zugsansta l t  oder  e iner  Abschiebungs-

(0 Christian Ditschi Version

haf te inr ichtung unterworfen.  lhr  weni-
ges Eigentum wird ihnen weggenom-

men oder konf isz ier t ,  d ie Mögl ichkei ten

zur  Kontaktaufnahme mi t  der  Außen-

wel t  massiv e ingeschränkt
n . . .W i r  s i nd  au f  d ie  We l t  gekommen

um zu  l eben  und  a l l e  Rech te  zu  haben .

d ie wirverd ienen.  Aber in  Gefängniszel -

len zu s i tzen,  ohne etwas begangen

zu haben,  das wi l l  Got t  n icht ,  wie sol l

das  e in  Mensch  akzep t i e ren?  (  ) l ch
habe  m ich  schu ld ig  gemach t .  we i l  i ch

d ie  Menschen  i n  Deu tsch land  um Asy l

bat .  Zur  Strafe behandeln s ie mich wie

einen Schwerverbrecher und sperren

mich  e in . r  (Absch iebungshä f t l i ng  aus

der Haf tansta l t  Coesfe ld in  Schleswig-

Holste in i .

In  Deutschland überste igt  d ie mögl iche

Höchstd auer der  Abschiebungshaf t  mi t

insgesamt 18 Monaten d ie entsprechen-

den Regelungen in a l len anderen euro-
päischen Ländern um ein Vie l faches.

Die psychische Si tuat ion der  Menschen

in Abschiebungshaf t  is t  best immt von

Unsicherheit, Angst, Verzweiflung und

Hoffnungslos igkei t  Den meisten von ih-

nen is t  überhaupt  n icht  k lar .  warum s ie

im Gefängnis s i tzen.  Es verstößt  gegen

ihr  Gerecht igkei tsgefühl .  inhaf t ier t  zu
sein.  ohne e ine Straf tat  begangen zu
haben .  D ie  emp fundene  S inn los igke i t
der  Haf t ,  d ie unbest immte Dauer und
die Angst  davor ,  dass an ihrem Ende
die Abschiebung steht ,  machen d ie In-

haf t rerung unert rägl ich.  Angst ,  Depres-
s ion,  Verzwei f lung,  Ungeduld,  Lange-

wei le ,  Ag gressionen,  Nervenzusammen-

brüche,  Selbstmordversuche.  Das is t
d ie Real i tä t  des Lebens in der  Abschie-
bunqshaf t

Abschiebungshaft bedeutet:

I  Gesel lschaf t l iche St igmat is ierung
von Abschiebungshäf t l ing en a ls
Kr iminel le ;

I Unterwerfung unter den Alltag einer
H aftanstalt;

I  Keine Verfahrens-  und Rechts-
beratung;

I  Ungenügende sozia le Beratung und
Begle i tung;

I  E inschränkung der  mediz in ischen
Versorgung;

I  Kein Recht  auf  Haf tur laub;

I Kein Recht auf Arbeit:

I  Kein Recht  auf  Bi ldung;

I  Retraumat is ierung von Menschen,
d ie vor  Ver fo lgung gef lohen s ind.

'*11'JH-"il?1- 
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Die Kindenechtskonvention
der Vereinten Nationen

Unbegle i tete Kinder  und Jugendl iche

sind von den Restriktionen in der Ab-

schiebungshaf t  ganz besonders betrof -

fen.  Die Er fahrung der  Haf t  in  e inem

Land,  von dem s ie s ich Sicherhei t  und

Schutz vor der Verfolg ung im H erkunfts-

land erhof f t  haben.  hat  immense Aus-

wirkungen auf  d ie aktuel le  psychische

Situation der Betroffenen und auf ihre

wertere Entwick lung.  I  n  in ternat ionalen

Übereinkommen wie der  UN-Kinder-

rechtskonventon werden d eshalb hohe

Hürden gegen d ie Inhaf t ierung Minder-
jährrger  err ichtet .  So muss nach Art i -

ke l  3 der  Konvent ion bei  a l lem staat l i -

chen  Hande ln  gegenübe r  K inde rn  und

Jugend l i chen  das  K indeswoh l  e in  vo r -

rangig zu berücksicht igender Gesichts-

Dunk sein.  Ar t ike l  37 verpf l ichtet  d ie

Unterzeichnerstaaten der  Konvent ton

wei ter ,  Fre ihei tsentz iehung bei  e inem

Kind nur  a ls  le tz tes Mi t te l  und für  d ie

kürzest  a ngemessene Zei t  anzuwend en.

Der  Hohe  F lüch t l i ngskommissa r  de r

Vereinten Nat ionen {UNHCR} interpre-

t ier t  d ie UN-Kinderrechtskonvent ton so,

dass Abschiebungshaf t  bei  Kindern

unter  16 Jahren grundsätz l ich n icht  und

bei  Jugendl ichen unter  18 Jahren nur

als letztes Mittel verhängt werden darf.

Minder jähr ige sol len grundsätz l ich -

außer zum Erhal t  des Fami l ienverban-

des -  getrennt  von Enryachsenen inhaf-

t ier t  werden.  Während der  Haf t  haben

Minder lähr ige nach Auf fassung des

UNHCR ein Recht  auf  Ausbi ldung,  d ie

vorzugsweise außerhalb der  Haf te in-

richtung stattf inden soll. Zudem ver-

langt  der  Hohe Flücht l ingskommissar ,

dass unbegle i teten Minder jähr igen in

der  Abschiebungshaf t  e in Vormund zur

Verfügung gestellt wird.

Minderiähtige in Abschiebungs-
haft: Die Rechtspraxis in
Deutschland

In  Europa g ibt  es nur  zwei  Länder,  d ie

gegenübe r  K inde rn  und  Jugend l i chen

Abschiebungshaf t  verhängen:  Öster-

re ich und Deutschland.  ln  Ber l in  be-

f inden s ich nach Schäüungen von Ex-
per ten regelmäßtg 20 b is  3 l  K inder  und

Jugendl iche zum Tei l  länger a ls  dre i

Monate in  Abschiebungshaf t ,  in  Ham-

burg waren es in  den Jahren 2002 und

2003 lewei ls  etwa 125 Minder jähr ige.

Auch  v ie le  ande re  Landes reg te rungen

bestät igen in Antworten auf  par lamen-

tar ische Anfragen,  dass Kinder und Ju-
gendl iche in  Abschiebungshaf t  genom-

men wer0en.
O Chr ist ian D i tschlVersron

Unierbr ingung d ingungen,  unter  denen d ie Strafhaf tzu
vol lz iehen is t .  Es schreibt  vor ,  dass

In den meisten Bundesländern werden Jugendl iche in  Haf t  mögl ichst  in  ernem

unbegle i teteMinder jähr igegemeinsam r thren Kenntn issen,  Fähigkei ten und

mit  erwachsenen Abschiebungshäf t l in-  tunl ichst  auch ihrer  b isher igen Tät tgkei t

gen inhaf t ier t  und n icht  in  spezie l len und ihren Neigungen entsprechenden

Einr ichtungen für  Jugendl iche.  Tei iwei -  Beruf  ausgebi ldet  werdenr<.  Außerdem

se werden d ie Betrof fenen gemeinsam sol len d ie mi t  der  Behandlung von Ju-

mi t  verur te i l ten Straf tätern in  den re-  gendl ichen betrauten Personen über

gulären Just izvol lzugsansta l ten e inge-  pädagogisches Verständnis ver fügen

sperr t .  und über d ie wicht igsten für  ihre Tät ig-

kei t  in  Betracht  kommenden Erkenntn is-

Für  jugendl iche Straf täter  formul ier t  se der  Pädagogik,  Psychologie und Psy-

das Jugendger ichtsgesetz Rahmenbe- chiat r ie  unterr ichtet  se in.  Diese Min-

J Zie ninderiährige Nice K. aus Liberia suchte Schutz in Europa, um der

dro h e nd en Gen ita lbe sch n eid ung zu e ntge hen. An d er deutsch -franzö si sc h en

Grenze wurde Alice K. im Augux 2003 von Grenzbeamten ohne gültige Papiere

aufgegriffen und in Abschiebungshaft genommen. Fünf Monate lang war das

16-jährige Mädchen in der Justizvollzugsanstalt }ttvveifer inhaftiert ln 0kober

neldet der Leiter der Haftanstalt gegenüber dem saarländischen Juslizministe-

rium schwere Bedenken gegen die weitere Inhaftierung an: Das Mädchen sei

unvermeidlich den täglichen negativen Einflüssen der Mitgefangenen aus'

gesetrt. Seine Freizeit verbringe es mit drogenabhängigen weiblichen Gefange'

nen, denen Tötungsdelike, 0rogen- und schwerer Menschenhandel sowie an-

dere schwere Straftaten vorgewoden würden. Aber erst drei Monate später

wird Alice K. aus der Abschiehungshaft entlassen. Mittlerweile hat das Bundes'

amt ein Abschiebungshindernis wegen der ihr drahenden Genitalverstümme'

lung festgestellt. Asyl wurde nur deswegen nicht gewähtt, weil die erlittene

Verfolgung keine astaatlichen gewesen sei. AIice K. ist nun geduldet - ihre

Abschiebung ist nur zeitweise ausgesetrL



destanforderungen sollten erst recht

für  Kinder  und Jugendl iche in  der  Ab-

schiebungshaf t  gel ten.  Sie f inden in der

Praxis  jedoch keine Anwendung,  da 1u-
gendl iche Abschiebungshäf t l inge in  der

Regel  gemeinsam mit  Erwachsenen und

te i lweise auch mi t  erwachsenen Straf -

tätern inhaftiert werden.

In e in igen Bundesländern ex is t ieren Er-

lasse,  d ie d ie Verhängung von Abschie-

bungshaf t  bei  Kindern unter '14 Jahren

generel l  untersagen.  Zum Tei l  werden

mehr oder  weniger  s t renge Kr i ter ten

formul ier [  d ie er fü lh sein müssen,  wenn

Minder jährrge unter  l6  bzw. 18 Jahren

in Abschiebungshaf t  genommen wer-

den  so l l en .  Demnach  da r f  d i e  Ha f t  nu r

angeordnet  werden,  wenn keine mi lde-

ren Mi t te l  -  beispie lsweise d ie Unter-

b r i ngung  i n  e inem gesch lossenen  Ju -

gendherm -  angewendet  werden kön-

nen.  In der  Praxis  werden d iese Mi t te l

von  den  zus tänd igen  Aus lände rbehö r -

den of t  aber  n icht  e inmal  in  Betracht
gezogen .  Desha lb  ha t  be i sp ie l swe tse

das  0be r l andesge r i ch t  Kö in  i n  e inem

Beschluss vom I  1.  Seotember 2002 d ie

Abschiebungshaf t  e iner  Minder jähr igen

aus Bulgar ien a ls  unverhäl tn ismäßig

krr t is ier t  Die Ausländerbehörde habe

nicht  g laubhaf t  geprüf t ,  ob es zur  Ab-

schiebungshaf t  weniger  e inschneiden-

de Al ternat iven gegeben habe.

D. . .  es Ientspr icht ]  im vor l iegenden

Fal l  n icht  dem Grundsatz der  Verhäl t -

n ismäßigkei t ,  gegen d ie betrof fene

Minder jähr ige Haf t  zur  Sicherung der

Abschiebung anzuordnen.  Gerade

Minder jähr ige werden von der  Vol l -

z iehung e iner  Haf tanordnung erheb-

l ich betrof fen und können h ierdurch

dauerhaf te psychische Schäden da-

vontragen.  Nach dem ver fassungs-

mäßigen GrundsaE der  Verhäl tn is-

mäßi g keit a l les Verwaltungsh and el ns

{ . . . }  is t  dre Verwal tungbehörde im

Fal le  Minder jähr iger  ( .  .  .  )  verpf l ichtet ,

a l le  Mögl ichkei ten zu prüfen,  d ie auf

mi ldere und weniger  e inschneidende

Art  d ie beabsrcht ig te Abschiebung

s i che rn  können .  ( . . . )  lm  vo r l i egen -

den Fal l  hat  der  Antragste l ler  led ig-

l ich dargelegt  warum eine Unterbr in-
gung bei  der  von der  Betrof fenen ge-

nannten Vertrauensoerson zur Siche-
rung der  Abschiebung ungeeignet

sei .  Warum es keine geeigneten Ju-
gendeinr ichtungen gebe 0der warum
Meldeauf lag en n icht  ausre ichten,  is t

n icht  dargelegt  und n icht  ers icht-

l ich.a {Beschluss des 0LG Köln vom

I l. September 2002 - 16 Wx 16412002 -)

Altersfeststellung

ln  der  Praxis  werden d ie Er lasse,  d ie d ie

Abschiebungshaf t  bei  Minder lähr igen

beschränken,  häuf ig durch f ragwürdi -
ge Methoden der  Al tersfestste l lung bei

Kindern und Jugendl ichen unter laufen.

Die sogenannte r lnaugenscheinnahmea

ist  e in probates Mi t te l ,  um aus Kindern

Erwachsene zu machen.  Dabei  schät-

zen Mi tarbei ter  der  Ausländerbehörden

das Al ter  der  Betrof fenen.  Häuf ig gelan-

gen s ie zu der  Erkenntn is ,  es mi t  Er-

wachsenen zu tun zu haben,  für  d ie be-

sondere Er lassregelungen beim Vol lzug

der Abschiebungshaf t  n icht  zutref fen.

Von den Betrof fenen wird dann ver-

langt .  d iese Schätzung durch e in kos-

tenpf l icht iges ärzt l iches Gutachten zu

w ide r l egen .  Das  abe r  können  s ie  s i ch

nicht  le is ten.

, rDas Ger icht  I is t ]  davon überzeugt ,

dass das Geburtsdatum, dass das

beklagte Land in d ie dem Kläger er-

te i l ten Duldungen e int rägt ,  nrcht  des-

sen tatsächl iches Geburtsdatum is t .
( . . . )  H ie rbe i  hande l t  es  s i ch  o f f enkun -

dig um ein gegr i f fenes Datum, das a l -

le in im Hinbl ick auf  das Erre ichen der
( . . . )  A l t e r sg renze  von  16  Jah ren  ( . . . )

ausgewähl t  wurde.  Es is t  ev ident ,

dass durch e ine b loße Schätzung

keine Feststellung des konkreten Ge-
burtsdatums möglich ist.< {Beschluss
des VG Freiburg vom 16. Juni 2004, AZ

zKr 1 1 1/03)

In  anderen Fäl len werden minder jäh-

r ige Ausreisepf l icht ige nach wie vor

durch e ine Röntgenuntersuchung des

Entwick lunosstandes des Handwurzel -

J Der lsjährige Eang Ca Ly aus

Vietnam saß von Akober 2001 bis

september 2ü)2 fast ein Jahr in Ab-
schiebungshaft ln sein Herkunfts-

Iand kann nur abgeschoben werden,
wenn die vietnamesischen Behör-

den ei ne nRü ckkehrgene hmi gunga

efteilen. Dieses Veftahren nimmt

regelnäßig Monate, wenn nicht

Jahre in Anspruch. In März begrün-
dete die Ausländerbehörde ihren

Antrag auf Haftverlängerung mit

Zweifeln an der Richtigkeit des 6e-
buftsdatums und des Alters von

Bang Ca Ly. Ein antlich bestellter
Re chtsmed izin er wu rde e i ng ese h a l-
tet. Er kam zu dem Ergebnis, der
vienamesi sc he J uge ndl ich e sei
wahrscheinlich l8 Jahre, jedoch

vmi nd este ns sec hzehn ei nh al b J ah re

alt (( D ie Ahs c hiebungsh aft wu rd e
nunmehr auf Grund angeblich
falscher Angaben und mangelnder
Mitwirkung im April und Ju[i um
weitere drei Monate verlängert Erst
am 12. September 2002 wurde Bang

Ca Ly aus der Abschiebungshaft
entlassen.

knochens für  vo l l jähr ig erk lär t .  Die
Un te rsuchungen  s rnd  n i ch t  nu r  w i ssen -
schaf t l ich extrem problemat isch,  s ie
s ind zudem ein schwerwiegender Ern-
gr i f f  in  das Recht  auf  körper l iche Unver-
sehr thei t ,  das auch für  ausrersepf l icht i -
ge  K inde r  und  Jugend l i che  g i l t .

Die deutschen Vorbehalte gegen
die U N-Kinderrechtskonvention

Die Bundesrepubl ik  Deutschland hat
d ie UN-Kinderrechtskonvent ion zwar
unterzeichnet ,  jedoch e inen ausländer-
rechtl ichen Vorbehalt g eltend g ema cht
Danach sol len d ie Verpf l ichtungen der
Konvent ion gegenüber dem deutschen

Ausländerrecht  zurücktreten.  lm I  68
Absaü 2 des AusländergeseEes (wird

künftig zu I 80 Absatz 2 des neuen Auf-
enthaltsgesetzes) ist festg eschrieben:
>Die mangelnde Handlungsfähigkei t  e i -

T
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nes Minder jähr igen steht  se iner  Zu-

rückweisung und Zurücrschiebung

n i ch r  en tgegen . r  D ie  Konsequenz  i s t

dann of t  d ie Verhängung von Abschie-

bungsha f t  gegen  K inde r  und  Jugend l i -

che.
Kinder unter  16 Jahren s ind recht l ich

gesehen  n i ch t  se lbs t  hand lungs fäh ig

und bedürfen e ines gesetz l ichen Ver-

t reters.  Wird,  wie es häuf ig der  Fal l  is t ,

ke in gesetz l icher  Ver t reter  beste l l t ,  be-

deutet  d ies,  dass s ie zum wehr losen 0b-
jekt  s taat l ichen Handelns werden.  Sie

können s ich gegen e ine Zurückweisung

nicht  wehren,  ke ine Abschiebungshin-

dernisse gel tend machen und keine

Rechtsmittel geg en Entscheidungen d er

zuständigen Behörden e in legen.

Das deutsche Pr inz ip rAusländer-

recht  vor  Kinderrechtskonvent ionrr  be-

deutetzudem, dass Minder jähr ige nach

! 68 Absatz I Ausländergesetz (wird

künftig zu 5 80 Absatz i des neuen Auf-

enthal tsgesetzes)  ab dem'16.  Lebens-
jahr  a ls  handlungsfähig gel ten und ih-

nen in der  Regel  ke in ver fahrensbegle i -

tender Vormund an d ie Sei te geste l l t

wi rd.  Dem kompl iz ier ten Asylver fahren

sind d iese Minder jähr igen ohne Unter-

stützung n icht  gewachsen,  am Ende e i -

nes Verfahrens steht in den meisten Fäl-

len d ie Ablehnung des Antrages,  d ie

Pf l icht  zur  Ausreise und unter  Umstän-

den d ie Abschiebungshaf t

Tödliche tolgen der
Abschiebungshaft

Für e in ige minder lähr ige Flücht l in-
ge wurde d ie Abschiebungshaf t  in

Deutschland zur  Endstat ion ihrer  Suche

nach Schutz und Sicherhei r  Sie nah-

men s ich in  der  Abschiebungshaf t  das

Leben.  In der  Nacht  vom 13.  auf  den 14.

November 1998 erhängte s ich der  16-

lähr ige Harrv inder  Singh Cheema, e in

indischer Anqehör iger  der  Regionsge-

meinschaf t  der  Sikh,  in  der  Justrzvol l -

zugsansta l t  Hal le .  Am 8.  Dezember 2000

erhängte s ich der  junge tami l ische

Flücht l ing Arumugasamy Subramaniam

in der  Abschiebungshaf ta nsta l t  Langen-

hagen.  Subramaniam war laut  Gebuf ts-
urkunde und e inem Schulausweis zum

Zei tpunkt  der  Inhaf tnahme 17 Jahre a l t .

Beide re ihen s ich e in in  d ie lange L is te

der  insgesamt mindestens 47 Abschie-

bungshäf t l inge -  darunter  sechs Min-

de r j äh r i ge  - ,  d i e  an  de r  Absch iebungs -

haf t  und der  drohenden Abschiebung

ze rb rochen  s ind .  S ie  haben  ke ine  ande -

re Al ternat ive mehr gesehen,  a ls  s ich in

der  Haf t  das Leben zu nehmen.
Insgesamt  s i nd  nach  vo r l i egenden

Übers ichten b is lang 
, l21 
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PRO ASYL
Bundesweite Arbeitsgem einschaft für F luchtl in ge e. V.

Der Einzelfall zählt

Am Menschenrecht führt kein Weg vorbei.
RestriktMe Asylgese2e, unzulängliche Verfahren und oftmals ignorante Behörden machen es Flüchtl ingen

schwer, in unserer Gesellschaft dauerhaft Recht und Schuü zu finden. Hinzu komrnt in der Regel eine

schlechte Versorgung und die menschenunwürdige Unterbringung in Lagern und Heimen. Insbesondere

fürtraumatisierte Menschen sind solche Verhältnisse eine ungeheure Belastung. Psychische

Zusammenbrüche, Suaide und Suizidversuche sind nicht selten die Folgen. Es ist unbedingt notwendig,

den in vieler Hinsicht ungerechten Umgang mit Fluchtl ingen in unserem Land zu ändern. PRO ASYL greift

ein und unterstüEt Flüchtl inge in ihren Prozessen vor Gencht Wenn es nötig ist, begleiten wir einzelne

Verfahren bis zum Verfassungsgerrcht sowie dem Europäischen Gerichtshof fur Menschenrechte. In

vieien Fällen konnten mit unserer Unterstü?ung Verfolgungsgeschichten verif iziert und Prozesse

erfolgreich abgeschlossen werden.

Mehr: von PRO ASYL

Späte Anerkennung: Famil ie S.

Grosny, HauptstadtTschetscheniens: Familie S. sitztzusammen am Fruhstückstisch, als plö?lich

russische Soldaten im Rahmen einer umfassenden Razzia in das Haus der Familie ein. Sie bedrohen und

schlagen Henn S., dann nehmen sie ihn mit. Die Angst der Frau und der vier Tochter ist groß. Sie wissen,

dass dieses ,,Mitnehmen" meist mit dem gewaltsamen Tod des tschetschenischen Opfers endet. Herr S.

wird in einen Keller verschleppt, in dem bereits zwei Männer gefangen gehalten werden. Beide sind von

Folter gezeichnet. Ein Schicksal, das in den folgenden Stunden und Tagen auch Herr S. erleidet.

lnsbesondere wenn die Soldaten betrunken sind, schlagen und treten sie auf die Männer ein. Sie

benuuen Gewehre und Gummiknüppel und wüten so lange, bis ihre Opfer das Bewusstsein verlieren.

Einer der Männer wird zudem von mehreren Soldaten vergewaltigt und erleidet dabei schwere innere

Verletungen. Am fünften Tag des Mafiriums sollen die Gefangenen an einen anderen Ort transportiert

werden - vermutlich zu ihrer Hinrichtungsstätte. Auf der Fahrt dorthin kann Hen S. entkommen. Er findet

mit seiner Familie vorübergehend Schuä bei Angehörigen, die die Flucht organisieren. Monate später

erreicht die sechsköpfige Familie Deutschland und beantragt Asyl. Der Antrag wird jedoch abgelehnt. PRO

ASYL unterstützt die Familie daraufhin im Klageverfahren. Mit Erfolg: In seinem Urteil vom 28. Februar

2003 spricht das Verwaltungsgericht Düsseldorf der Familie einen AbschiebungsschuE zu. Hiergegen

klagt jedoch der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten. Die Klage hat zwar keinen Erfolg, aber die

Familie muss dennoch weitere zwei Jahre bangen, bis im April 2005 endlich entschieden wird, dass sie in

Deutschland bleiben kann.

Drohende Steinigung: Frau K.

Teheran, lran, 1984: Die 14jährige P.K. wird zwangsverheiratet. lm darauf folgenden Jahr bekommt sie

einen Sohn. Der Ehemann ist drogensüchtig. P.K. wil l sich scheiden lassen, doch ihr Mann weigert sich.

Schließlich verlässt ihn Frau K.. Sie arbeitet als Dolmetscherin, um sich und das Kind zu ernähren. Einige

Zeitspäter. Frau K. lernteinen anderen Mann kennen. Das Paartrifftsich heimlich. Auf Ehebruch stehtft. ir

Frauen im lran die Todesstrafe durch Steinigung. Der Ehemann spürt das Paar in der Wohnung des

Freundes auf. Jetzt wird die Situation lebensgefährlich. Frau K. f l ieht in leEter Sekunde über den Balkon.

Vier Monate lang hält sich die verzweifelte Frau versteckt. lhr Freund ist inzwischen verhaftet. Nun bleibt

nur noch die Flucht. Frau K- findet aus ihrem Versteck heraus Menschen, die ihr helfen. Zuerstwird der



Einzelfälle Seite 2 von 4

Sohn in Sicherheit gebracht. Am 12. Oktober 200'l erreicht auch Frau K. Deutschland und beantragt Asyl.

Doch ihr Antrag wird abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, eine Bestrafung wegen Ehebruchs

stelle "keine polit ische Verfolgung da/'. Gegenwärtig ist das Schicksal von Frau K. völl ig ungewiss. Sie

hofft darauf, dass der Folgeantrag positiv beschieden wird. Und sie lebt Tag für Tag mit der Angst, in den

lran abgeschoben und dort gesteinigt zu werden.

Letzte Chance Verfassungsgericht: Hava K.

Als die Tttrkin Hava K. 2001 nach Deutschland fl ieht, hat sie eine lange Leidenszeit hinter sich. Insgesamt

fünf Jahre war sie im Gefängnis, weil sie sich polit isch engagierte. Nach der Entlassung wird der

Grundschullehrerin die Berufsausübung verboten. Mit Freunden grundet sie eine Zeitung und streitei

gegen die miserablen Zustände in den türkischen Gefängnissen. Dabei steht sie permanent unter

Polizeibeobachtung, wird mehrfach verhört und misshandelt. Der Versuch, die Suspendierung als Lehrerin

aufzuheben,  hatwei tere Inhaf t ierungen zur  Folge Die Misshandlungen nehmen zu.  Hava K.  wi rd

geschlagen, muss sich nackt ausziehen, wird mit kaltem Wasser uberschuttet und mit Strom im

Intimbereich gequält. Als die Polizei von rhr Spiüeldienste verlangt und ihr im Fall der Weigerung mit dem

Tod droht. hält sie dem Druck nicht mehr stand und verlässt die Türkei. lhr Asylgesuch in Deutschland

wird sowohl vom Bundesanrt für Migration und Flüchtl inge als auch vom Verwaltungsgericht abgelehnt.

Die körperlichen Übergriffe durch die türkischen Sicherheitskräfte seien >asylrechtl ich unerheblich<,da sie

keinen polit ischen CharaKer hätten, behauptet das Bundesarnt Das Verwaltungsgericht glaubt nicht an

>massive Folterungen<. >Behell igungen und Belästigungen<< und die Aufforderung zu SprEeldiensten
jedoch seien nicht schwerwiegend genug Die lVlisshandlungen stellten keine polit ische Verfolgung dar,

wei l  s ie  >eine a l lgemeine Eigenhei tder  Polaei  in  der  gesamten Turkei< seien,  d ie >unterschiedslos auch
gegenüber sonstigen Bewohnern der Türkei angewandt< würden. Der Antrag von Hava K.s

Rechtsanwältin auf Zulassung der Berufung wird ohne jede Begründung abgelehnt. Nun bleibt Hava K

nur noch ein letzter Hoffnungsschimmer. lhre Rechtsanwältin ruft das Bundesverfassungsgerlcht an - mit

Erfolg. lm April 2004 hebt das Bundesverfassungsgericht die vorangegangenen Urteile auf. Uber die

Asylklage von Hava K. muss nun neu entschieden werden

Opfer gedankenloser Veruvaltung: Xenia B.

lm September 2000 komnrt Xenia B. mit ihren vier Kindern allein nach Deutschland. lhr Mann ist da

bereits seit uber einem Jahr verschwunden, verschleppt von der albanischen Gueril la UCK. Weil er bei der

serbischen Polizei gearbeitet hatte, war die ganze Famille der Kollaboration mit den Serben verdächtigt

worden. Bei einem UCK-Überfall wurde der Schwager mit einer Axt erschlagen, dte Schwägerin

vergewaltigt. Xenia B. entkam selbst nur mit knapper Not den Verfolgern. Sechs Wochen verstecKe sie

sich in einer kirchlichen Einrichtung, danach im Haus ihrer Eltern. Als sie die Hofftung verlor, ihren Mann

lebend wieder zu sehen, entschloss sie sich zur Flucht nach Deutschland. Wenn Xenia B. in das Kosovo

zurückkehren wurde, drohe ihr "eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib und Leben". Dies erklärt das

Bundesarnt im Juni 2001 und bil l igt der alleinerziehenden Albanerin Abschiebungshindernisse zu. lm Jahr

2004 jedoch komnrt der Schock Das Amt kündigt an, seine Entscheidung zu wtdenufen und Xenia B. den

Schu2status zu entziehen Nach dem Krieg habe sich die innenpolit ische Lage im Kosovo grundlegend

geändert. Der jugoslawische Staat habe keine Verfügungsgewalt mehr, so die Begründung des Arntes.

Entsetzt sucht Xenia B. juristische Hilfe, PRO ASYL übernimrnt die Kosten. Die Rechtsanwältin erkennt

sofort Der Widerruf des Schu?status' ist nicht gerechtfertigtt. Denn der Kneg war bereits vorbei, als Xenia

B. nach Deutschland floh. Er war nicht der Grund für die Flucht. Bedroht wurde die Albanerin auch nicht

durch den serbischen Staat, sondern durch die UCK. Offensichtl ich istXenia B. Opfereiner schlampigen

Behördenarbeit. Die Rechtsanwältin von Xenia B. ist optimistisch, dass der Widerruf abgewendet werden

kann.

Mehr des Flüchtl inosstatus
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Unglaubwürdig? Famil ie S.

"Als mein Mann nach Hause kam, war er völlig verändert. Er hatte rote Augen und war verwirrt." Er habe

nur gesagt: 'Wir müssen weg, wir haben keine Zeit, nimm die Klnder, pack die Sachen, wir müssen sofort

weg." So schildert Husaber S. die übersturzte Flucht ihrer Familie aus dem lran. Der Hintergrund: Weil sie

Christen sind, ist Familie S, ständig Anfeindungen, Diskriminierungen und hlschen Verdächtigungen

ausgesetä. An jenem Tag hat ein Pasdaran - ein staatl icher Religionswächter - das kleine

Haushattwarengeschäft von Mushegh S. betreten. Wieder einrnal ist der Familienvater denunziert worden.

Er soll eine Vergewattigung begangen haben, so die falsche Beschuldigung. Der Beamte beschimpft den

Armenier. droht, man werde ihm den Kopf abschneiden. Mushegh S. hat Angst. Er war beretts einmal

inhaftiert, wurde tagelang geschlagen. Als der Pasdaran ihn verhaften wil l, wehrt er sich. Er schlägt ihn

nieder und fl ieht Hals über Kopf. "Offensichtl ich unbegrundet' lautet die Entscheidung des Bundesarntes

über den Asylantrag von Familie S. Weil die Flucht nur zwei Wochen gedauert hat und vollständig mit

lalschen Papieren erfolgt sein soll, schließt der Bundesarntsentscheider, dass die gesarnte Geschichte

"frei erfunden" sei. Familie S. steht damit vor der Abschiebung. Die Rechtsanwältin klagt gegen den

Bescheid und versucht. die Abschiebung juristisch au{zuhalten. Aber das Gericht lehnt die "aufschiebende

Wrkung" der Klage ab. Die Ausländerbehörde fordert Familie S. aul sofort Pässe für die Abschiebung zu

beantragen. Doch die Angst vor der Rückkehr ist zu groß. Die Familie weigert sich, zur iranischen

Botschaft zu gehen. Fast zwei Jahre dauelt es, bis die Klage endlich verhandelt wird. Das

Verwaftungsgericht komrnt dabei zu einem eindeutigen Ergebnis. Der Bescheid des Bundesarntes ist

f,alsch Herr S. und seine Familie sind polit isch verfolgrt und müssen ein Bleiberecht in Deutschland

erhalten.

Mehr:

Glückliches Ende: der Priester L.

Er war Augenzeuge eines Massakers an Hutu-Flüchtl ingen, hatte Journalisten über das Gesehene

informiert und die Greueltaten in seinen Predigten angeprangert. Schließlich war er selbst inhaftiert und
gefoltert worden. 1998 bat der katholische Priester L. aus der Demokratischen Republik Kongo in

Deutschland um Asyl. Dies wurde ihm verwehrt. Weil er eine ausgefeilte >Prüfung<< nicht bestand,

bezweifelte das Bundesamt dass Herr L. ein Priester ist und lehnte seinen Asylantrag als unglaubwürdig

ab. PRO ASYL machte den Fall von Herrn L. öffentl ich und gewährte Rechtshilfe. lm Januar 2004

bekamenwirnun Postvon Herm L. :  > lch schreibe lhnen,  umlhnen ganz hezl ichzu dankenfüra l le  Hi l fe ,

die ich durch Sie erhalten habe. lch verdanke es lhnen, dass ich bei meiner Einreise als Asylsuchender
auf dem Frankfurter Flughafen am 1. Juli 1998 nicht sofort abgeschoben wurde, sondem Rechtsschutz

durch Sie erhielt. Nach einem mehrjährigen Verfahren habe ich im Juli 2001 aufgrund der guten

Rechtshilfe durch den Rechtsanwatt, den Sie vermittelt hatten, die Asylberechtigung bekommen. Zu

meiner großen Freude möchte ich lhnen mitteilen, dass ich durch die Eingliederung in die Ezdiözese...

als Kaplan nunmehr meinen Platz in der deutschen Gesellschaft und in meiner neuen Ortskirche gefunden

habe. Diese Freude möchte ich mit lhnen teilen und lhnen bei dieser Gelegenheit von Hezen für lhre gute

und so unendlich wichtige Arbeit danken. Möge es lhnen auch im eben begonnenen Jahr 2004 gegeben

sein, vielen Menschen, die in ähnlicher Lage wie ich es 1998 war, in ähnlicher Weise zu helfen<.

Abschiebungs-Uberfal l :  Famil ie U.

Am 28. Juni 2004 klingett es bei der bosnischen Fluchtl ingsfamilie U. in Niedersachsen. Als Kimeta U. die

Tür öfftret, sieht sie sich Polizisten gegenüber: Kimeta U. und ihre Kinder sind verhaftet Als Begrundung

dafür nennen die Bearnten dringende "Gefahrenabweh/'. Die Gefahr, die es angeblich zu verhindem gitt,

heißt"i l legalerAufenthalt '. Seit neun Jahren lebt Kimeta U. mit ihren beiden Kindern in Deutschland. lhr
Mann ist verschollen, seit Seöen ihn enttuhrten. Die Kriegsereignisse haben sie krank gemacht
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FlüchtlingsschuE in Deutschland haben sie und ihre Kinder dennoch nicht erhalten, sondem lediglich eine

vorübergehende "Duldung". Die ist nun abgelaufen. Was die Ausländerbehörde kurzerhand zum Anlass

nimrnt, einen Haftbefehl zu beantragen, um danach die Abschiebung durchzuführen. Dabei hat Kimeta U

regelmäßig bei der Ausländerbehörde vorgesprochen, immer wieder versichert, dass sie sich einer

Abschiebung nicht entziehen würde. "Machen Sie sich keine Sorgen",hat die Bearntin geantwortet, ' 'wir

werden mit lhnen in Kontakt bleiben". Kein Wortzur bevorstehenden PolizeiaKion. Dass die 16-jährige

Meliha nicht zu Hause ist, hält die Bearnten nicht davon ab, Kimeta U. mt2unehmen. Auch der Sohn

Ekrem wird inhaftiert. Die Abschiebung von Kimeta U. kann durch die Vorlage eines Attests uber ihre
psychische Erkrankung in letzter Minute verhindert werden. Fur den gerade '1 8 Jahre alt gewordenen

Ekem gibt es keine Gnade: Er wird aus der Haft heraus allein abgeschoben. Gegen das skrupellose

Vorgehen der Ausländerbehörde wendet sich PRO ASYL auf polit ischer und admrnistratver Ebene.
Gleichzeitig wird mit Hilfe des Rechtshilfefonds die Begrundung für die Inhaftierung juristisch angegriffen.

Tatsächlich entscheidet das Gericht, dass die Inhaftierung von Kimeta und Ekrem U. auf der Grundlage

der >Gefahrenabwehr < rechtswidng war, Ein Urteil mit Folgen: Künftig werden Ausländerbehörden es

sich nicht so letcht machen können.

Mehr:

Alptraum Tschetschenien: die Brüder H.

13 Jahre a l t  is t  derTschetschene ls lam H.,  a ls  er  1995 mi tansehen muss,  wie sein Vatervon russischen

Militärs zwischen zwei Armeefahzeuge gebunden und auseinandergerissen wird. Die Mutter stirbt zwei
Jahre später. 2001, im zlveiten Tschetschenienkrieg, gerät der junge Mann selbst in die Fänge russischer
Soldaten Während eines nächtlichen Überfalls wird er festgenommen und zwei Tage lang in einem leeren
200-Liter-Benzinfass festgehalten. Entkommen kann er, weil sein äfterer Bruder ihn freikauft. Als dieser
Rurze Zerl später ermordet wird, verlässt lsiam mit setnem neun Jahre alten Bruder l l jas noch am selben
Tag sein Heimatdorf. lm Juli 2003 lehnt das Bundesamt den Asylantrag von lslam H ab Die Begründung,
"Der Antragsteller wil l nach zwei Tagen wieder freigelassen worden sein. Es ist offensichtl ich, dass ein
weiteres Zugriffsinteresse auf ihn seitens des russischen Militärs oder anderer staatl icher Stellen nicht
erkennbar ist '. Mit Unterstü2ung durch den Rechtshilfefonds von PRO ASYL kann die Rechtsanwältin
Klage gegen den Bescheid einlegen. Eine Entscheidung des Gerichts daruber steht noch aus Dezeit
macht lslam einen Deutschkurs und kummert sich verantwortl ich um seinen klernen Bruder Auch Il jas
wurde im Asylverfahren abgelehnt. "Keine individuellen Grunde ersichtl ich" lautet die knappe Begrundung.
Der Neunjährige zeigit deutl iche Verhaltensauffäll igkeiten, verweigert die Nahrungsaufnahme im Lager
Alle Anzeichen deuten auf eine Traumatisierung hin Das Kinderschu2entrum wtrd daraufhin mit einer
psychologischen Stellungnahme für das Klnd beauftragt. Die Psychologin bestätigt die Befürchtung Der
Junge ist krank und benötigt dringend eine Psychotherapie. Ob die Erkrankung von ll jas im
Klageverfa h ren als Abschiebungshindernis gewertet wird, bleibt abzuwa rten

Mehr:
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